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 Information 

nach Artikel 13 bzw. Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Verantwortliche/r 

 

Stadt Wuppertal 
Die Oberbürgermeisterin 
Ressort 102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
 
r102@stadt.wuppertal.de 
https://www.wuppertal.de/vv/oe/102.php 

Datenschutzbeauftragte/r 

 

Stadt Wuppertal – Der Beauftragte für den Datenschutz 
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal 
  
datenschutz@stadt.wuppertal.de 

Zweck/e der 
Datenverarbeitung 

Erstellung eines Angebots für und ggf. Durchführung von einer 
Gebäudeeinmessung, Grenzvermessung oder Grenzanzeige. 

Wesentliche 
Rechtsgrundlage/n 

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DSGVO zur Erfüllung bzw. Vorbereitung eines 
Vertrages. 

Datenkategorien 
 

Personenstammdaten, Kontaktdaten und Bezeichnung des 
betroffenen Grundstücks. 

Datenherkunft 
 

Die Daten werden direkt bei der betroffenen Person erhoben. 

Verpflichtung zur 
Bereitstellung der Daten, 
Folgen bei 
Nichtbereitstellung 

Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, für die Bearbeitung des 
Antrags allerdings erforderlich. Werden die Daten nicht 
bereitgestellt, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

Empfänger und 
Kategorien von 
Empfängern der Daten 
 

Zur Zahlungsüberwachung werden die dafür erforderlichen 
Daten an das Ressort 403 (Finanzen) übermittelt. 
 
Die Unterlagen können bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen nach § 14 VermKatG NRW an Dritte abgegeben 
werden. 
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 Dauer der Speicherung  
und Aufbewahrungsfristen 
 

Bei Beauftragung der Vermessung werden die mit dem Antrag 
verbundenen Unterlagen 10 Jahre gespeichert und aufbewahrt 
(§ 25 DVOzVermKatG NRW i.V.m. Nr. 14, Anlage 4 
Nr. 2 LiegKatErl) und anschließend dem zuständigen Archiv 
angeboten (§§ 25 ff. DVOzVermKatG NRW). Werden die 
Unterlagen als nicht archivwürdig betrachtet, werden sie 
vernichtet (§ 26 Abs. 2 DVOzVermKatG NRW). 
 
Grenzniederschriften, Fortführungsrisse und sonstige 
Vermessungsunterlagen werden dauerhaft gespeichert und 
aufbewahrt (§ 25 DVOzVermKatG NRW i.V.m. Nr. 14, Anlage 4 
Nr. 1 LiegKatErl). 
 
Kommt es zu keiner Beauftragung, werden personenbezogene 
Daten spätestens drei Monate nach Angebotserstellung gelöscht. 

Rechte der betroffenen 
Person 
 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die 
gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten 

• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

• Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung 

• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
wegen besonderer Umstände 

• Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei 
Datenschutzverstößen 

Zuständige  
Aufsichtsbehörde 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
 
Telefon: 0211 / 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet: https://www.ldi.nrw.de  

 


